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1. Die Grundlage 

Seit dem Jahr 2000 kann im Kreis Paderborn auf der Grundlage der §§ 53/54 SGB XII den-
jenigen Personen ambulant geholfen werden, die an einer Suchtkrankheit leiden und vorü-
bergehend oder für längere Zeit der Unterstützung zur selbständigen Lebensführung bedür-
fen. Seit dem 01.07.2003 hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) die Finanzie-
rung dieser ambulanten Leistung übernommen. 

Nach § 67 SGB XII steht denjenigen Menschen ambulante Unterstützung zu, die auf Grund 
besonderer sozialer Schwierigkeiten nicht in der Lage sind, ihr Leben eigenverantwortlich 
zu meistern und am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.  

Die ambulante Betreuung erfolgt freiwillig und ist keine  gesetzliche Betreuung. Sie findet in 
der Regel in der eigenen Wohnung statt, d.h. die Betreuten werden von den Sozialarbeite-
rInnen dort aufgesucht. Sie leistet bedarfsorientiert Hilfe und Unterstützung in allen Lebens-
bereichen. 

 
2. Ziele 

Die Menschen, die schon viele erfolglose (teil-) stationäre Wiedereingliederungsversuche 
hinter sich haben, sind vom Drogenhilfesystem nur schwer zu erreichen. Vielfach haben sie 
nicht oder noch nicht die Kraft, ein drogenfreies oder im Rahmen ihrer Substitutionsbehand-
lung ein beigebrauchfreies Leben zu führen. Sie wollen sich aus der Szene lösen ohne über 
die notwendige Stabilität zu verfügen, sind oft sozial entwurzelt und körperlich und seelisch 
in schlechtem Allgemeinzustand. 

Die ambulante Betreuung bietet kleinschrittige Hilfen an und nutzt im ‚stand-by’ die Chan-
cen konkreter Unterstützung bei Abstinenz- und Veränderungsbemühungen.  

Die Folgen der Sucht werden durch konkrete Hilfsangebote gemildert und aufgearbeitet. Wir 
unterstützen bei der Schuldenregulierung und helfen vor allem dabei, neue Schulden zu 
vermeiden. Wir helfen bei offenen Strafverfahren, bei der Wohnungs- und Arbeitsplatzsu-
che. 

Wir konfrontieren in regelmäßigen Einzelgesprächen und sind oftmals die einzigen konstan-
ten Begleiter bei dem Versuch, wieder am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. In Paar-
gesprächen sind wir regulierende und kontrollierende Ansprechpartner. 

Auch im letzten Jahr haben wir mit den Angehörigen von Suchtkranken gearbeitet. Dazu 
gehören auch die Kinder in der Familie eines Suchtmittelabhängigen. Hier ist es unser Ziel, 
andere Fachdienste (Jugendamt, Elternkreise) als Unterstützung in unsere Arbeit mit einzu-
beziehen.  

Wir arbeiten auf künftige und längere Abstinenzzeiten hin, begleiten und intervenieren in 
Krisensituationen. Bei Rückfälligkeit vermitteln wir in Entgiftungseinrichtungen oder bereiten 
langfristig Therapien vor.  

Der Suchtkranke bekommt im Hilfeverlauf ein Gefühl dafür, wann er rechtzeitig stationäre 
Hilfen in Anspruch nehmen muss und wie er seinen Alltag allein strukturiert und bewältigt. 
Nicht das permanente Versagen steht im Vordergrund. Der Focus wird vielmehr auf die 
Ressourcen im verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Suchterkrankung gelegt. 

Die Hilfe versetzt den betreuten Menschen in die Lage, zukünftig unabhängig und selbstän-
dig leben zu können. Ziel ist es in allen Fällen, den Betreuungsprozess ausschleichend und 
mit gestärkten Selbsthilfefähigkeiten zu beenden. 

Dieses Ziel ist nur langfristig zu erreichen. 
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Auch, wenn die soziale Problematik im Vordergrund steht, sind die genannten Ziele für den 
Hilfeprozess eine wichtige Orientierung. Der ‚normale’ und in vielen Fällen risikoreiche Kon-
sum diverser Suchtmittel verschärft die sozialen Schwierigkeiten. Wohnraum ist aus eigener 
Kraft oft unerreichbar. Wenn vorhanden, ist seine Pflege mitunter desaströs, ebenso wie die 
Bewirtschaftung von Wohnraum und Lebensführung. Die ambulante Hilfe befähigt, eigenen 
Wohnraum zu erhalten und zu bewirtschaften. 

Nach Haft oder längeren stationären Therapiemaßnahmen stehen die Alltagsbegleitung und 
die konkrete Hilfe beim Neustart im Vordergrund. Hinzu kommen die Bewältigung von 
Selbstzweifeln, geringer Frustrationstoleranz und häufig der Unfähigkeit, mit ganz ‚norma-
len’ Alltagssituationen erfolgversprechend umzugehen. Kleinschrittige Alltagsbegleitung 
durch die ambulante Hilfe ermöglicht die Entwicklung kleinschrittiger Strategien. Der ambu-
lante Helfer ist konstruktiver Gesprächspartner und hilft dem Betreuten, sich realistische 
Ziele zu setzen und an den Erfolgen sein Selbsthilfepotential zu erkennen.   

 
3. Die Zielgruppe 

Suchtkranke Menschen haben in der Regel eine Odyssee durch verschiedene Hilfeformen 
hinter sich. Nach vielen Misserfolgen sind sie hoffnungslos und haben wenig Zutrauen in 
ihre eigene Veränderungsfähigkeit. Soziale Bindungen bestehen entweder nicht mehr oder 
sind durch co-abhängige Strukturen wenig geeignet, eine grundsätzliche Stabilisierung des 
Abhängigen zu begünstigen. Insbesondere Abhängige von illegalen Drogen sind ohne 
fachliche Hilfe nicht in der Lage, ihren Suchtkreislauf zu durchbrechen und die Motivation 
für konkrete Veränderungen aufzubringen. Die Folge ist Verelendung und soziale Isolation. 
Die Illegalität des Drogenkonsums und die begleitende Beschaffungskriminalität beschleu-
nigen den Verfall von Gesundheit und sozialen Kompetenzen. Psychiatrische Begleitdiag-
nosen vereiteln wirkungsvolle Selbsthilfe und erfordern oftmals komplementäre fachärztli-
che Hilfen.  

Für den betreffenden Personenkreis bedeutet die ambulante Betreuung oftmals, dass stati-
onäre Hilfe bzw. Unterbringung vermieden werden kann. Für andere Suchtkranke hingegen 

ist stationäre Hilfe nicht, noch nicht oder nicht mehr er-
forderlich. Therapieabbrecher benötigen Hilfe, damit die 
erreichten Teilerfolge einer stationären Maßnahme doch 
noch für einen Stabilisierungsprozess genutzt werden 
können. Immer häufiger erreichen uns Anfragen von 
Betroffenen, die zwar eine Therapie abgeschlossen ha-
ben, jedoch nicht ohne Hilfe den Schritt in ein eigenver-
antwortliches Leben gehen können oder wollen.  

Für alle Hilfebedürftigen gilt bei Betreuungsbeginn, dass 
sie sich ohne sozialarbeiterische Unterstützung nicht zur selbständigen Lebensführung in 
der Lage fühlen und einen erheblichen Leidensdruck aber auch Veränderungswunsch ver-
spüren.  

Im Rahmen der ambulanten Betreuung erhalten die Betroffenen flankierende Unterstützung 
und so kann in vielen Fällen Verschlimmerung vermieden, stationäre Langzeitaufenthalte 
verhindert und die eigenständige Lebensführung weitestgehend aufrecht erhalten werden. 
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4. Das Konzept – der Weg mit KIM 

Dem Selbstverständnis des Vereins ‚KIM – Soziale Arbeit e.V.’ folgend verstehen wir die 
Hilfe als Hilfe zur Selbsthilfe. Wir leisten sie alltags begleitend und streben mit geeigneten 
Maßnahmen eine möglichst kontinuierliche, starke und vertrauensvolle persönliche Bezie-
hung zur Klientin / zum Klienten an. Hierdurch entsteht im Hilfeverlauf ein verbindlicher 
Charakter, der wesentlich dazu beiträgt, dass der suchtkranke Mensch die erarbeiteten 
Verhaltensstrategien auch tatsächlich umsetzt. Erst so können Routinen entwickelt werden, 
die es dem Hilfeempfänger mittelfristig ermöglichen, wieder Selbstvertrauen und eigene 
Kompetenzen (zurück) zu entwickeln. 
Der Betreuungsprozess befähigt in kleinschrittiger Weise dazu, Hilfen zu nutzen und eigene 
Kompetenzen zur Alltagsbewältigung einzusetzen. Der Hilfeverlauf wird wesentlich durch 
die regelmäßigen Einzelgespräche geprägt, die immer wieder zeitnah Alltagsprobleme und 
deren Bewältigung zum Thema haben. 
Die im Anhang dargestellte Grafik  (Qualitätskreislauf1) verdeutlicht den zielgerichteten 
Verlauf und zeigt, wie unterschiedliche entwicklungsfördernde Maßnahmen den Prozess-
elementen zugeordnet sind.  
 
 
 4.1 Wohnraum und Beratung     

 
Eine Voraussetzung für eine erfolgversprechende ambulante Unterstützung ist das 
Vorhandensein einer eigenen Wohnung. Viele drogenabhängige Menschen verfügen 

nicht mehr über eigenen Wohnraum und halten sich in der 
sog. ‚offenen Drogenszene’ auf. Durch das Leben auf der 
Straße sind sie verwahrlost und haben auf dem freien Woh-
nungsmarkt keinerlei Chancen.  
Um auch für diese Menschen die Grundlage für einen wir-
kungsvollen Hilfeprozess zu legen, hat der Verein KIM-
Soziale Arbeit e.V. im Sommer 2003 ansprechenden Wohn-
raum angemietet. In einem eigenen Haus können bis zu 

sieben Personen für eine längere Über-
gangszeit wohnen und mit Hilfe der ambulan-
ten Betreuung persönliche und soziale Stabi-
lisierung erreichen. Erst dann, so ist das 
hochgesteckte Ziel, sind diese Bewohner in 
der Lage, mit einer stabilisierten finanziellen 
und persönlichen Perspektive eigenen Wohn-
raum anzumieten und zu halten. 
 

Seit 2009 können wir auch kurzfristige Wohnangebote zur Verfügung 
stellen. In unserem Haus in der Detmolder Str. 21 können bis zu 10 
Personen für 2-3 Monate ein Zimmer als  „Erste Adresse“ nach Haft, 
Therapie oder Nachsorge anmieten, um von dort aus eine eigene 

Wohnung zu suchen.  
 Nach dem Brand in unserem Haus in der Residenzstraße in Schloss – Neuhaus ist  
 dort nun ein Außenbüro entstanden. Hier können wir Anfragen entgegennehmen und  
 entsprechend weiterleiten oder kleinere Beratungsgespräche durchführen. Die Mög- 
 lichkeit der Information und Beratung ist in der Detmolder Str. 21 und / oder in der 
 Detmolder Str. 5 ebenfalls gegeben. 

                                                 
1 Die schematische Darstellung unseres ‚Qualitätskreislaufes’ finden Sie im Anhang. 
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5. Die Inhalte der Arbeit 

Die inhaltliche Arbeit misst sich, wie in den stationären Bereichen des Vereins auch, an den 
qualitativen Kriterien einer zielgerichteten Vorgehensweise. Der Betreuungsprozess 2 weist 
Qualitätsmerkmale auf, die letztendlich eine Veränderungsdynamik 
bewirken. Der Betreute sieht sich nach und nach in der Lage, seine 
eigenen Ressourcen zu nutzen und die Verantwortung für sein Leben 
wieder zunehmend erfolgreicher wahrzunehmen. Die Realisierung der 
einzelnen Prozesselemente wird durch externe Supervision reflektiert 
und in begleitenden Fallbesprechungen abgesichert. Praktische Prob-
leme und zeitnahe Lösungen werden in turnusmäßigen Teamsitzun-
gen besprochen. 

Die maßgebliche Struktur des Betreuungsprozesses leitet durch die 
Schwerpunkte der begleitenden Arbeit, deren Besonderheiten des 
vergangenen Jahres im Folgenden kurz skizziert werden. 

5.1  Wohnen und Leben 

Ein Hauptproblem, dessen Bewältigung viel Zeit kostet, ist es, angemessene kleine 
Wohnungen zu finden. Die Vermieter sagen ab, wenn ALG II bezogen wird, Mieten 
liegen häufig über den zugebilligten Obergrenzen. So bleiben schließlich Wohn-
blocks, die als soziale Brennpunkte bekannt sind. Hier gelingt es nicht allen, sich 
trotzdem stabil zu halten. Die Wohnangebote, die wir selbst vorhalten können, sind 
i.d.R. immer voll ausgelastet. Umzüge auf den freien Wohnungsmarkt werden lange 

vorbereitet und waren auch in 2009 die Ausnahme. 
Zugleich stellen wir fest, dass es in einem nicht 
‚problembelasteten’ Wohnumfeld leichter gelingt, 
‚normale’ und suchtferne Alltagsstrukturen zu 
schaffen und aufrechtzuerhalten.   

 
Die Bewirtschaftung und oft liebevolle Pflege der 
eigenen Wohnung wird von fast allen sehr gewis-
senhaft betrieben und das Gelingen wird auch im 
eigenen Empfinden als Merkmal persönlicher Fort-

schritte gewertet. Die Präsenz (und vor allem die wohlwollende Kritik / Unterstützung) 
der betreuenden Person spielt zu Betreuungsbeginn eine entscheidende Rolle.  
Die Suchtbewältigung vollzog sich für viele Betreute auf dem Hintergrund einer ein-
gegangenen Substitutionsbehandlung. Sie wird positiv in den Betreuungsprozess mit 
einbezogen und die psychosoziale Alltagsbegleitung trägt entscheidend zu ihrem 
häufig beigebrauchsfreien Verlauf bei. 
Die Betreuungsverläufe zeigen, dass durch zeitnahe Kriseninterventionen während 
der Betreuung weniger stationäre Aufenthalte erforderlich werden. Hinzu kommt die 
gute Kooperation mit Substitutionsärzten und Klinikpersonal, die zeitnahe Entgif-
tungsmaßnahmen ermöglichen. Das rechtzeitige Erkennen von suchttypischen Ent-
wicklungen hilft, die Eskalation mit schlimmeren Folgen zu verhindern. 

                                                 
2 Im Anhang finden Sie unsere Strukturübersicht des Betreuungsprozesses. In ihr sind die Themenbereiche 
benannt, die von uns für die Herstellung und Förderung eines positiven Entwicklungsprozesses als wichtig 
erachtet werden. Die inhaltliche Ausgestaltung unterliegt den individuellen Besonderheiten und wird an ande-
rer Stelle definiert.   



9 

Ambulant Betreutes Wohnen                                 Jahresbericht 2009        Seite 9   

KIM – Soziale Arbeit e.V. 

5.2  Arbeit und Struktur  

Das Arbeitsprojekt für Substituierte auf der Burgruine Ringelstein war auch in 2009 
für einige unserer Klienten ein erster Schritt in die Arbeitswelt. Die Maßnahme läuft 
über ein Jahr und wird als sog. „Brückenjob“ (1€-Job) finanziert. Hier lernen die Pro-
jektteilnehmer nun wichtige Schlüsselqualifikationen wie: rechtzeitige Krankmeldung, 
Pünktlichkeit, positives Arbeitsverhalten, Umgang mit Vorgesetzten und Arbeitskolle-
gen…, die sie entweder noch nie erlernen oder durch Langzeitarbeitslosigkeit über 
Jahre nicht einsetzen und trainieren konnten. Aus dem ambulant betreuten Wohnen 
waren insgesamt 9 Personen (7m/2w) dabei.  

Ebenfalls als Vorbereitungsmaßnahme für spätere berufliche Möglichkeiten ist die 
Ergotherapie/Arbeitstherapie in der WZPP zu sehen. Hier nahmen 3 Klienten (m) aus 
unserer Betreuung teil. Sie konnten sich deutlich stabilisieren und schätzten die Ta-
gesstruktur.  

Für einen chronischen Alkoholiker und Langzeitarbeitslosen mit besonderen Vermitt-
lungshemmnissen konnte in 2009 ein Arbeitsplatz mit 30 Wochenstunden eingerich-
tet werden, der über die ARGE nach § 16e SGB II gefördert wurde. Durch diesen 
Mehrverdienst konnte ein Teil des Unterhaltes an seine beiden Kinder aufgebracht 
werden. Jedoch bewegt sich sein Gehalt nahe an der Pfändungsfreigrenze. Dennoch 
ist durch diesen Arbeitsplatz seine Tagesstruktur sichergestellt und eine Rückfallge-
fahr verringert worden. Weitere 2 Personen erhielten geförderte Arbeitsstellen durch 
die ARGE. 

Nur 1 Klient (m) leistete in diesem Jahr Sozialstunden ab. Auch hierüber gelingt es 
immer wieder, eine Tagesstruktur zu erreichen und den anschließenden Wunsch 
nach einer Arbeit zu verfestigen. 

Über weitere sog. „Brückenjobs“ oder 1€-Jobs konnten zusätzlich weitere 14 Klienten 
(11m/3w) für einige Monate arbeiten. So wurden z.B.  von der Sozialpsychiatrischen 
Initiative neue Projekte wie: Theaterwerkstatt, Trainingsfarm oder ein Kunstprojekt 
angeboten, die für einige Personen sehr hilfreich waren, um sich endlich an eine an-
dere Tagesstruktur zu gewöhnen. Viele entdeckten längst vergessene Ressourcen 
bei sich und waren neu motiviert, an ihrer Situation etwas zu verändern. 

Bei der Werkstatt für Behinderte liefen 2 Anträge auf Aufnahme. Leider dauert der 
Prozess nun schon fast 1 Jahr und jeder hofft, endlich die Zusage zu bekommen. Ein 
Klient wurde dann wegen einer chronischen Er-
krankung leider nicht aufgenommen. Er lebt nun 
ein Leben als Rentner. Eine Person (m) arbeitet 
bereits in der WfB. 

Über den Träger InVia war es möglich, eine junge 
Frau mit Kind in eine Teilzeitausbildung zu vermit-
teln. 

In diesem Jahr gab es wiederum 4 Personen 
(2m/2w), die in einem sog. Mini-Job arbeiteten. Alle 
waren sich einig: auch wenn am Ende nicht viel 
mehr Geld zur Verfügung steht, so ist es doch für 
jeden wichtig, eine Tagesstruktur zu bekommen 
und ein kleines Stück unabhängiger von Fremdleis-
tungen  (ARGE) zu sein. 
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Von insgesamt 104 (77m / 27w) Klienten , die 2009 von uns ambulant betreut wur-
den, wurde der Lebensunterhalt bestritten durch: 

 
0      Arbeitslosengeld I – plus ergänzende Leistungen  
71 (51m/20w) Arbeitslosengeld II – SGB II  
17 (15m/1w)   Grundsicherungsleistungen – SGB XII 
 7   (6m/1w)   Erwerbsunfähigkeitsrente plus ergänzende SGB XII -  

Leistungen  
 9   (5m/4w)  Lohn / Gehalt 
 1   (w)                     Lohn / Gehalt plus ergänzende Leistungen SGB II  
 1   (m)  Lohn / Gehalt über Zeitarbeit 
 1   (m)  Sonstiges (Maßregelvollzug) 
 3   (m)                     geförderte Arbeitsstellen durch die ARGE 
 1   (m)  Kindergeld  
 4   (2m/2w)             Minijob 
 1   (w)                     Teilzeitausbildung  
 

Zum Teil haben einige Personen im gleichen Jahr unterschiedliche Leistungen bezo-
gen: von ALG II in die Grundsicherung oder Erwerbsunfähigkeitsrente, vom Brücken-
job in eine geförderte Arbeitsstelle. Das macht noch einmal deutlich, wie wenig plan-
bar die finanzielle Situation für den Einzelnen ist. 

Insgesamt ist für unsere Klientel auch in 2009 keine Entspannung auf dem Arbeits-
markt zu erkennen. Es fehlen einfache Helfertätigkeiten aber auch gute Vorberei-
tungsmaßnahmen. Regelmäßige Begleitung der Klienten zur ARGE führte zu besse-
ren Kontakten zu den Fallmanagern oder Sachbearbeitern, die sich inzwischen mit 
der Problematik einer Suchterkrankung vertraut gemacht haben. So kam es dann 
doch auch zu anderen Bewertungen und Vorgehensweisen und somit zu besseren 
Vermittlungsmöglichkeiten. Sanktionen konnten manchmal verhindert werden, wenn 
deutlich wurde, dass die Suchterkrankung ursächlich für Fehlverhalten war. 

Festzustellen ist, dass die Finanzierung des Lebensunterhalts der einzelnen Klienten 
weiterhin sehr  vielfältig ist. Erwerbsunfähigkeitsrenten haben zugenommen, wobei in 
jedem Fall zusätzliche Leistungen nach dem SGB XII gezahlt werden müssen. Die 
Empfänger von Arbeitslosengeld II sind immer noch als stärkste Gruppe vertreten. 
Einige sind im Laufe des Jahres dann als erwerbsunfähig unter 3 Stunden täglich 
begutachtet und eingestuft worden und mussten den Rentenantrag stellen. Wird die-
ser dann abgelehnt, so bleibt vorerst nur die Grundsicherungsleistung. Eine Vermitt-
lung von Seiten der ARGE ist dann nicht mehr gegeben. 

 

An dieser Stelle soll doch noch einmal näher auf den Bereich Arbeitslosengeld II ein-
gegangen werden. 71 Klienten leben von den Leistungen der ARGE in Höhe von in-
zwischen 359,00 € (bei Einführung 2005 waren es 345,00 €) plus Kosten der Unter-
kunft (Miete, Heizkosten, Kaution). Für Kinder oder Ehepartner und Lebenspartner 
wird entsprechend prozentual weniger gezahlt. Die meisten sind bereits vor 2005, al-
so bei Einführung der sog. „Hartz IV – Gesetze“, im Bezug von Sozialhilfe oder Ar-
beitslosenhilfe gewesen.  

Die seit dem 1. Januar 2005 geltende Regelsatzverordnung fußt auf der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 
1998! Inzwischen gab es zwar Nachbesserungen, die aber längst nicht ausreichend 



11 

Ambulant Betreutes Wohnen                                 Jahresbericht 2009        Seite 11   

KIM – Soziale Arbeit e.V. 

sind. Über eine Vorlage des Hessischen Landessozialgerichts und zwei Vorlagen des 
Bundessozialgerichts zu der Frage, ob die Höhe der Regelleistung zur Sicherung des 
Lebensunterhalts für Erwachsene und Kinder mit dem Grundgesetz vereinbar ist, hat 
das Bundesverfassungsgericht am 20.10.2009 verhandelt.  

In dieser Verhandlung war sehr schnell klar, dass es vorläufig noch kein Urteil geben 
würde, die Tendenz allerdings war ebenfalls deutlich: hier scheint eine Verfassungs-
widrigkeit vorzuliegen!  

Somit konnte es sein, dass Nachzahlungen an die Leistungsempfänger möglich wur-
den. Insbesondere die Kinderregelsätze standen zur Disposition. 

Unsere Klienten wurden entsprechend informiert und zeigten sich natürlich sehr inte-
ressiert an der Problematik, denn sie sind diejenigen, die mit dem neuen Gesetz le-
ben mussten und müssen. 

Der nun rechtlich angesagte Weg war: ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X an 
die ARGEn oder Sozialämter mit der Maßgabe: Überprüfung aller bereits bestand-
kräftigen Bescheide seit 2005, um die Verfahren mit Blick auf das Bundesverfas-
sungsgerichtsurteil offen zu halten, bzw. wieder zu öffnen. Hier war eine enorme Ar-
beit zu leisten, die allen rechtlichen Anforderungen Stand halten musste. Für die Kli-
enten bedeutete dieses, sich zu informieren über Presse und Fernsehen, sich zu 
entscheiden: wollen wir diesen Weg mitgehen, auch wenn er lang ist und nicht unbe-
dingt  Aussicht auf Erfolg besteht? Können wir alle das leisten? Steht der Aufwand im 
richtigen Verhältnis zum möglichen Ergebnis? Niemand hat sich die Entscheidung 
leicht gemacht, alle sind den Weg gegangen. 

Nun hat das Bundesverfassungsgericht am 09.02.2010 das Urteil gesprochen, dass 
die Vorschriften des SGB II, die die Regelleistungen für Erwachsene und Kinder be-
treffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines men-
schenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 
Abs. 1 GG erfüllen. Die Vorschriften bleiben bis Ende 2010 weiter anwendbar. 

Das BvfG hat nicht gesagt, dass die Höhe der Regelleistung verfassungswidrig ist, 
sondern dass die Regelleistung nicht in verfassungsmäßiger Weise ermittelt wurde, 
weil von den Strukturprinzipien des Statistikmodells ohne sachliche Rechtfertigung 
abgewichen worden ist. Auch die Nachbesserungen haben diese Verfassungswidrig-
keit nicht beseitigt. 

Weiter ist der Gesetzgeber verpflichtet worden, bis Ende 2010 eine Regelung im 
SGB II zu schaffen, die sicherstellt, dass ein unabweisbarer, laufender, nicht nur 
einmaliger besonderer Bedarf gedeckt wird. Auch bereits vor dieser Neuregelung 
müssen die erforderlichen Sach- und Geldleistungen gewährt werden. Dieses Thema 
wird uns in 2010 beschäftigen, denn schon jetzt ist klar, dass auch dieser Weg ein 
sehr langer werden wird.  

Innerhalb der ambulanten Betreuung werden wir diesen Weg weiter begleiten und 
unterstützen die Klienten dabei, ihre rechtmäßigen Ansprüche einzufordern. 

Ein besonderer Dank geht hier an unseren Rechtsanwalt, der sich intensiv um unser 
Klientel bemüht und schon so manchen Rechtsstreit gewonnen hat. 
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5.3  Problembewältigung  

Wirksame Schuldenregulierung  ist bei ALG II-Bezug nicht mehr möglich. Kaum je-
mand kann überhaupt über seine vollen Bezüge verfügen.  

In diesem Jahr wurden 12 Personen mit Sanktionen durch die ARGE belegt. Ver-
säumte Termine, nicht rechtzeitig abgegebene Unterlagen oder abgebrochene Brü-
ckenjobs können z.B. zu Sanktionen führen. Das bedeutet dann immer: 10 % Abzug 
von der Regelleistung für 3 Monate. Das Thema Sanktionen ist in Fachkreisen um-
stritten. Durch diese Möglichkeit wird das festgelegte Existenzminimum regelmäßig 
unterschritten. Folge ist eine weitere Verschuldung und ein Leben unterhalb des 
Existenzminimums.  

Wenn der Gesetzgeber das so gewollt hat, so ist dagegen an anderer Stelle zu pro-
testieren. 

Eine weitere problematische Neuverschuldung tritt auf, wenn Heizkosten nicht in tat-
sächlicher Höhe übernommen werden. Im SGB II steht in § 22 Abs.1: Heizkosten 
werden in tatsächlicher Höhe übernommen, wenn sie angemessen sind. Der Begriff 
„angemessen“ ist dabei das Problem und inzwischen wird immer wieder erfolgreich 
vor den Sozialgerichten geklagt. Auch Heizkostennachzahlungen in vermeintlich 
nicht angemessener Höhe an den Energielieferanten EON sind davon betroffen. 

Zum besseren Verständnis:  

zunächst sollte also gelten: tatsächliche Heizkosten sind zu übernehmen und das 
passiert regelmäßig nicht, wenn „festgestellt“ oder „berechnet“ wird, dass sie eben 
nicht  „angemessen“ sind. Es gibt Beispiele, wo ein 3 Personenhaushalt  von der Re-
gelleistung bis zu 70,00 € an Heizkosten selbst zu tragen hat. Das bedeutet dann 
gleichzeitig, regelmäßig 70.00 € im Monat weniger zum Leben zu haben! Einzelfall-
prüfungen, die in solchen Fällen unbedingt erforderlich wären, finden nicht statt. Es 
müssten schon  eine Menge Faktoren zusammentreffen, um die tatsächlichen Heiz-
kosten nicht  zu übernehmen. Unwirtschaftliches Heizverhalten muss z.B. nachge-
wiesen werden, die Lage und die Ausstattung der Wohnung (Dämmung) muss be-
rücksichtigt werden, auch ein Arbeitsloser und sein Tagesablauf muss beachtet wer-
den, denn er/sie verbringt regelmäßig mehr Zeit zu Hause…… All dieses und noch 
mehr findet keine Beachtung. 

Es bleibt nur der Weg über den Widerspruch, der natürlich abgelehnt wird. Also wer-
den Klagen eingereicht und die leider völlig überlasteten Sozialgerichte brauchen 
Monate und Jahre, um die Verhandlung anzusetzen und eine Entscheidung zu tref-
fen. Die Problematik bleibt also bestehen – und das fehlende Geld ebenfalls. 

Es entsteht oft auch ein Problem, wenn die Jahresrechnung der EON erstellt ist. Bei 
Nachtspeicheröfen muss fast regelmäßig nachgezahlt werden, ebenso ist der Strom-
anteil über das Jahr hin nicht genau zu berechnen. Jeder kennt dieses von seiner ei-
genen Jahresrechnung. Heizkosten müssten also von der ARGE übernommen wer-
den, der Stromanteil muss von jedem aus der Regelleistung gezahlt werden. Werden 
die gesamten Heizkosten nicht übernommen, so muss der Rest (incl. Stromanteil) 
selbst aufgebracht werden. Das ist in einer Summe nicht möglich.  

Ratenvereinbarungen müssen getroffen werden, diese sind nicht immer einzuhalten, 
weil im Laufe der Zeit wieder andere Finanzlücken ausgeglichen werden müssen. 
Ratenpläne zerplatzen also und oftmals werden Zähler gesperrt. Wieder entstehen 
neue Kosten für die Zähleröffnung. 



13 

Ambulant Betreutes Wohnen                                 Jahresbericht 2009        Seite 13   

KIM – Soziale Arbeit e.V. 

Natürlich gibt es auch die Übernahme der tatsächlich angefallenen Heizkosten und 
es gibt auch die Fälle, wo die bewilligten Heizkosten nicht ordentlich von den Klienten 
an die EON gezahlt werden. Dieses geschieht dann, wenn tatsächlich zu „Spitzenzei-
ten“ keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen, um den Lebensunterhalt zu 
gewährleisten oder auch in aktuellen Konsumzeiten. Auch hier setzt unsere Arbeit 
an. Wir machen sehr deutlich, dass ein solches Verhalten nicht zu akzeptieren ist, 
lassen dann die Abschlagzahlungen direkt von der ARGE an die EON überweisen, 
um eine korrekte Verwendung der Gelder zu gewährleisten. Oft ist dieser Vorgang 
auch eine Entlastung und ein Lernprozess für die Klienten. 

Immer wieder Ärger gibt es auch mit der GEZ und den dort fälligen Gebühren. Altlas-
ten werden per Vollstreckungsbescheid eingefordert. Altlasten, die zum Beispiel 
durch lange Haftzeiten entstanden sind. Regelmäßig wird versäumt, den Fernseher 
abzumelden. Manch einer weiß gar nicht, dass es nicht reicht, im Nachhinein Haftzei-
ten mitzuteilen. So entstehen bis zu 2000.00 € Altschulden und die GEZ besteht auf 
Zahlung obwohl jemand über Jahre in Haft war. 

Eine kleine wahre Geschichte: Herr K. hatte aus den oben genannten Gründen eine 
Schuldenhöhe von 940,00 € erreicht. Alle Anfragen auf Erlass wurden abgelehnt. Der 
Hinweis: er war doch in Haft, er hatte definitiv keinen Fernseher zur fraglichen Zeit 
gehabt, bitte um Einzelfallentscheidung..... reichten nicht. Irgendwann nach 3-4 Jah-
ren vergeblicher Mühe schrieb die Sozialarbeiterin ihren letzten Brief an die GEZ:  

„Es reicht! In diese angestrebte Schuldenregulierung greife ich nicht mehr ein. Der 
Klient verstirbt eher, als dass er jemals seine Schulden begleichen kann!“ 

Die Antwort eine Woche später: „Nach reiflicher Überlegung und Würdigung der Um-
stände verzichten wir auf die Forderung!“  

Arbeitslosengeld II – Bezieher sind eigentlich von den Rundfunkgebühren befreit, so-
fern sie keinen Zuschlag bekommen. Soweit wäre es dann ja kein Problem, die in-
zwischen beiliegende Bescheinigung für die GEZ im Bewilligungsbescheid des ALG 
II-Beziehers direkt an die GEZ zu schicken und sich befreien zu lassen. Durch die 
teilweise chaotische Lebensführung des Einzelnen entstehen hier aber leider sehr oft 
Lücken. 

Kommt der Antrag auch nur einen Tag zu spät bei der GEZ an, wird erneut eine 
Rechnung gestellt. Mit den Sachbearbeitern der GEZ ist darüber nicht zu sprechen, 
es sei denn, auf dem oben beschriebenen Weg.  

Noch ein weiteres Beispiel, welches deutlich macht, wie unsinnig oftmals die getroff-
enen Entscheidungen sind und wie viel Arbeit (Schriftverkehr) für den Sozialarbeiter 
anfallen. Herr S. möchte seinen Fernseher abmelden, da er defekt ist und entsorgt 
wurde. Befreiung lag noch nicht vor, da er ALG II und den Zuschlag von ca. 13,00 € 
erhielt. Also schnell abmelden, denn sonst kommen weiter die Rechnungen der GEZ.  

Schreiben Nr. 1: Fernseher abmelden ab sofort.  Antwort GEZ Nr. 1: Ohne Begrün-
dung laut Gesetz leider keine Abmeldung. Schreiben Nr. 2: Bitte belegen Sie mir den 
Gesetzestext, falls sie eine Begründung wollen, so teile ich Ihnen mit, dass der Fern-
seher defekt ist und entsorgt wurde. Antwort GEZ Nr. 2: Wird nicht akzeptiert, denn: 
auch ein defekter Fernseher kann ohne großen Aufwand repariert werden und zum 
Empfang bereit gehalten werden. Verzweifeltes Schreiben Nr. 3: ich habe doch mit-
geteilt, dass der Fernseher nicht nur defekt war, sondern auch entsorgt wurde. Bitte 
belegen Sie mir per Gesetzestext, dass auch ein defekter, entsorgter Fernseher zum 
Empfang bereit gehalten werden kann und somit Gebührenpflichtig ist. 



14 

 
Seite 14                                                         Jahresbericht 2009                             Ambulant Betreutes Wohnen 

 

KIM – Soziale Arbeit e.V. 

Inzwischen kamen übrigens weiter die Rechnungen und Mahnungen. Antwort GEZ 
Nr. 3: nach 5 Monaten: Wir haben Ihr Gerät zum Oktober 2009 abgemeldet!  

Das Beispiel macht deutlich, wie schnell Schulden entstehen, denn so hartnäckig 
bleibt im Normalfall niemand an einer Sache dran. Oft ist es unüblich für den Einzel-
nen, sich über Monate und Jahre mit all diesen Problemen zu befassen. Viele resig-
nieren und geben auf. Viele sind aber auch  mit unserer Unterstützung sensibler und 
mutiger geworden, sich gegenüber Behörden zu äußern, Rechte einzufordern aber 
auch Pflichten zu erfüllen. Denn das erwarten wir als Sozialarbeiter. 

Wichtige weitere Arbeitsinhalte sind für uns die Sichtung und Bearbeitung der Mahn-
schreiben, der Vollstreckungsbescheide, die Ordnererstellung, Anschreiben und Te-
lefonate etc.. Die größten Problembereiche sind wie bereits beschrieben: Strom- und 
Heizschulden, Geldstrafen (die nicht mehr in angemessener Höhe abgezahlt werden 
können), GEZ - Altlasten, verspätete Befreiungen, Handy-Verträge (zumeist in aku-
ten Konsumsituationen abgeschlossen), Einkäufe mit Kreditkarte ohne Kontodeckung 
u.a.m.. Für die finanziellen Probleme ist in fast allen Fällen eine wirksame Geldver-
waltung im Rahmen der Betreuung erforderlich und wurde in 2009 vermehrt genutzt. 

Bei offenen Geldstrafen mussten wir feststellen, dass viele lieber ihre Strafe absitzen, 
weil sie die Ratenzahlungen nicht mehr tätigen können. Für diesen Fall wird jedoch 
ALG II nicht weitergezahlt, Mieten nicht weitergezahlt und eventuell überzahlte Gel-
der werden zurückgefordert. Das bedeutet dann: möglichst am gleichen Tag (was 
nicht immer möglich ist) Anträge ans Sozialamt stellen, damit wenigstens die Miete 
an den Vermieter geht, denn sonst droht ein weiterer Schuldenaufbau.  

Hinzu gekommen sind auch viele Neuverschuldungen, da die ALG II – Leistung oft 
nicht reicht, um im Monat damit zu überleben oder fällige Anschaffungen (z.B. Klei-
dung) zu tätigen. Immer mehr werden die Paderborner Tafel oder Kleiderkammern 
genutzt.  Ansparungen zu tätigen, wie laut Gesetz vorgesehen, ist schlicht unmög-
lich. Viele sind gezwungen, ein Darlehn bei der ARGE zu beantragen, wenn z.B. 
plötzlich die Waschmaschine streikt. Erneut schlägt die Schuldenfalle zu. 

 
Die häufig vorliegenden juristischen Probleme  erfordern zunächst ganz pragmati-
sche Lösungen: Abarbeiten von Sozialstunden, regelmäßige Abzahlung von Geld-
strafen. Betreuungsbedingt gelingt es den meisten, erneute Straffälligkeit zu vermei-
den. Haftantritte und Bewährungswiderrufe können oft mit Unterstützung der Bewäh-
rungshilfe vermieden werden. In guter Zusammenarbeit (z.B. auch in Dreier-
Gesprächen) werden kleine Stabilisierungserfolge transparent gemacht und gute Be-
treuungsverläufe legen oft den Grundstein für vorsichtig positive Prognosen. 
Insgesamt hatten wir in diesem Jahr 28 Klienten (20m/8w), die einem Bewährungs-
helfer unterstellt waren, 5 (m) weitere standen unter Führungsaufsicht. 
24 Klienten (22m/2w) hatten zusätzlich zur ambulanten Betreuung einen gesetzlichen 
Betreuer. Hier entwickelte sich im Laufe der Jahre eine gute Zusammenarbeit mit al-
len KollegInnen. 

Im Jahre 2009 arbeiteten wir mit insgesamt 3 (w) Klientinnen, denen eine ambulante 
Therapie nach § 35 BtmG (Therapie statt Strafe) bewilligt wurde. Hier haben wir im 
Rahmen der ambulanten Betreuung bereits z.T. in den Gerichtsverhandlungen errei-
chen können, dass die Klienten aus unterschiedlichen Gründen im Umfeld verbleiben 
konnten. Im Rahmen der dann erforderlichen ambulanten Therapie durch die WZPP 
kann individueller auf die aktuellen Probleme eingegangen werden. Flankierend un-
terstützen wir durch die Betreuung die Umsetzung des Erarbeiteten im Alltag, können 
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in Krisensituationen direkt eingreifen. Nicht immer gelingt es, die gesteckten Ziele 
gradlinig zu verfolgen.  

Rückblickend ist festzuhalten, dass es für 2 Frauen eine große Anstrengung war, die 
Bedingungen tatsächlich zu erfüllen. Während eine Frau dann doch mit Kind und er-
neut schwanger in eine stationäre Therapie wechselte und diese erfolgreich ab-
schloss, wurde die zweite Frau nach etlichen Rückfällen disziplinarisch entlassen. 
Auch sie hatte ein Kleinkind und ist nach heutigem Stand obdachlos, rückfällig und 
flüchtig. Das Kind lebt inzwischen bei den Großeltern. Bemerkenswert bei ihr war, 
dass ihre Rückfälligkeit zu einem Zeitpunkt einsetzte, wo sie eigentlich schon einen 
guten Teil der Suchtarbeit geschafft hatte. Niemand rechnete in dem Moment mit 
diesem Verlauf.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Möglichkeit einer ambulanten The-
rapie für diejenigen Klienten erfolgreich sein kann, die bereits Therapieerfahrungen 
mitbringen und deren Umfeld (Familie, Freunde) unterstützend einwirken kann. Dazu 
gehört auch immer eine gute Tagesstruktur, möglichst durch Arbeit. Der vermeintlich 
„leichtere“ Weg im ambulanten Rahmen wird schnell zu einem „schwierigen“ Weg, 
wenn eine Lebensumstellung nicht gelingt oder nur halbherzig vollzogen wird. 

Die Teilnahme an Gruppenangeboten wie z.B. AA-Gruppen oder der Substituierten-
Gruppe wirkte ebenfalls unterstützend und stabilisierend. Von den Kollegen aus dem 
Busdorfwall wurde in diesem Jahr erstmals die sog. „KISS-Gruppe“ angeboten. Hier 
nahm 1(m) Klient teil. Ziel war es, in mehreren Gruppentreffen eine Reduktion von 
Konsum zu erreichen, Krisen zu erkennen und adäquat zu begegnen. Die Teilneh-
mer führten ein Konsumtagebuch und konnten feststellen, dass sich ihr Konsumver-
halten im Laufe der Zeit veränderte und anders von ihnen wahrgenommen wurde. Al-
le empfanden die inzwischen abgeschlossenen Treffen für sich als bereichernd und 
hilfreich.   

In 2009 wurden vermehrt Klienten direkt in der Stadt verhaftet. Grund: Ratenzahlun-
gen von Gerichtskosten oder Geldstrafen wurden von ihnen unregelmäßig gezahlt. 
Ohne eine vorherige Benachrichtigung wurde ein Haftbefehl in Vollzug gesetzt, um 
die restlichen Raten abzusitzen. Wir konnten in 2 Fällen durch eine sofortige Zahlung 
oder neue Ratenvereinbarungen den Haftbefehl außer Vollzug setzen lassen. In an-
deren Fällen waren wir nicht erfolgreich und die Klienten mussten für manchmal „nur“ 
21 Tage in Haft. Sofort kamen die bereits oben beschriebenen Konsequenzen: keine 
Zahlung mehr von ALG II, Rückforderung der bereits ausgezahlten – aber auch aus-
gegebenen – Gelder, Ratenvereinbarungen….. 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei der BOSS – Wache in Paderborn, die uns in 
einigen Fällen direkt benachrichtigten und so Handlungsspielraum schafften. 

 
Die persönliche Problembewältigung  vollzieht sich in Abhängigkeit zur gelungenen 
Konsumvermeidung. So sind suchttypische Verhaltensweisen und ihre Vermeidung 
immer wieder Gesprächsgegenstand und bestimmen die Betreuungsarbeit. 
In Krisensituationen kann oftmals auf eine gute und stabile Zeit zurückgeschaut wer-
den. So werden die Abstände zum Rückfall größer und immer weniger erstrebens-
wert.  
Trotzdem haben wir in 2009 für den Bereich der illegalen Drogen etliche stationäre 
Entgiftungsmaßnahmen (36) einleiten müssen. Entweder lag massiver Beigebrauch 
vor oder die Klienten hatten sich entschieden, ganz vom Substitut abzudosieren. 
Dieses gelang in 1(m) Fall.  
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Von den Entgiftungsmaßnahmen wurden 13 vorzeitig abgebrochen oder die Klienten 
wurden disziplinarisch entlassen, für 7 Klienten begann nach der Entgiftung eine sta-
tionäre Entwöhnungstherapie. Nur 2 Personen von diesen haben die Therapie abge-
schlossen oder befinden sich noch dort. Alle anderen sind entweder in Haft, erneut in 
ambulanter Betreuung oder sie haben den Kontakt abgebrochen. 2 weitere Personen 
sind nach erfolgreicher Entgiftung in ein stationär betreutes Wohnen gewechselt und 
bis heute noch dort. 
Die Höchstzahl der Entgiftungen bei einer Person (m) lag bei 6 Entgiftungen, 2 Frau-
en kamen auf jeweils 4.  

5.4  Freizeit und Kontakte  

Einige Klienten nahmen wieder an einer Freizeitmaßnahme (Na-
turcamp Malente) teil. Diese Chance, vier Tage lang etwas zu erle-
ben was über Jahre suchtbedingt nicht möglich war, mussten sie 
sich hart erarbeiten. Das Ansparen des Teilnehmerbeitrages ist  
nicht leicht bei ALG II-Bezug, Geldstrafenabzahlung und vielleicht 
noch kostspieligem Krisenkonsum. Noch wichtiger war jedoch: es 
durfte kein aktueller Konsum von Drogen oder Alkohol vorliegen.  

Aus den Erlebnissen schöpften die Teilnehmer neue Energien und 
ihre Berichte motivierten einige andere, sich im Folgejahr auf jeden Fall für das Camp 
vormerken zu lassen. 
 
Natürlich ist die alltägliche Betreuungsarbeit davon bestimmt, wie drogenfreie Kon-
takte gestärkt, gesucht oder aufrechterhalten werden können. Es ist nicht leicht, neue 
Kontakte herzustellen. Einigen gelingt es jedoch, sich mit mehreren Personen in ih-
ren abstinenten Zeiträumen zu Gesprächen oder kleineren Aktionen zusammen zu 

finden und sich gegenseitig zu bestärken.  
 

Erstmals fand bei uns im Verein auch ein Kochkurs für ALG II 
– Bezieher statt. Mit wenig Geld gesund und ernährungsbe-
wusst zu kochen fand Anklang bei den Klienten. 
Für Menschen mit sozialen Schwierigkeiten (§67 SGB XII) er-
geben sich bezogen auf Freizeit und Kontakte durchaus Mög-
lichkeiten in ihrer Umgebung. Hier überwiegt die Problematik 
der Kontaktaufnahme und der Kontinuität bei der Umsetzung 
von Freizeitwünschen und bedarf in einigen Fällen der Motiva-
tion bzw. kurzfristiger Begleitung durch den Sozialarbeiter. Die 
Finanzierung eines dauerhaften Hobbies scheint beim Bezug 

von ALG II zuerst fast unmöglich, ist aber bei der Wahl des passenden Sportvereins 
und konsequenter Geldeinteilung in diesen Fällen durchaus zu realisieren. Im Jahre 
2009 haben sich Klienten im Bogenschießen versucht und hierbei positive Erfahrun-
gen für ihr Selbstverständnis gemacht. Eine weitere Person hat zur Stärkung ihres 
Selbstbewusstseins und zur Überwindung von Ängsten eine asiatische Kampfsport-
art begonnen und hier neben der sportlichen Betätigung tragfähige Anbindungen an 
eine bereits bestehende Gruppe erlangt. 
 
 
 
 
 
 



17 

Ambulant Betreutes Wohnen                                 Jahresbericht 2009        Seite 17   

KIM – Soziale Arbeit e.V. 

5.5  Arbeit mit abhängigen Müttern, Vätern und dere n Kindern 

Im Jahre 2009 haben wir mit insgesamt 17 Müttern, 23 Vätern, 16 Kindern unter 10 
Jahren sowie 11 Kindern über 10 Jahren gearbeitet. Weitere 41 Kinder haben weder 
zu den Eltern noch zu uns Kontakt.  
Die Anfrage auf ambulante Betreuung kam in allen Fällen entweder direkt aus der 
Kinderklinik oder vom städtischen Jugendamt. Als Schnittstelle haben auch die Kol-
legInnen aus der Notübernachtungsstelle B2.Streetwork mögliche ambulante Betreu-
ungen angeregt. Infogespräche wurden gemeinsam mit der Kollegin aus der Klinik 
und den MitarbeiterInnen des Jugendamtes geführt und Hilfepläne oder Schutzpläne 
aufgestellt. Insgesamt arbeiten wir in 12 Fällen direkt und eng mit dem Jugendamt 
zusammen. 
Jeder Beteiligte hat in seinem Aufgabenfeld erfolgreich arbeiten können. Das ambu-
lant betreute Wohnen hat dabei einen nicht unerheblichen Stellenwert erhalten. So 
sind wir im täglichen Alltagskontakt mit den Müttern, Vätern und Kindern, können an-
regen, kontrollieren, beraten und ggf. sofort reagieren und Maßnahmen einleiten.  
Die Zusammenarbeit mit der Klinik, dem Jugendamt, der Familienhebamme, der 
WZPP und den Müttern und Vätern ist insgesamt positiv verlaufen. Wo vorher Ängste 
oder Vorbehalte gerade gegenüber dem Jugendamt bestanden, ist inzwischen ein 
vertrauensvoller Umgang zu erkennen.  
In einem Fall schaffte es die alleinerziehende Mutter nicht, sich endgültig vom Kon-
sum zu lösen. Drohende Haftstrafe und der Entzug des Sorgerechts konnte zwar zu-
nächst abgewendet werden, ist aber inzwischen nicht mehr zu verhindern. 
 

 
6. Erfolg der Hilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Auswertung der einzelnen Verläufe stellten wir fest, dass bei 72 (52m/20w) Personen 
(69%) die ambulante Betreuung positive Ergebnisse vorweisen kann. Bei 32 (27m/5w) Per-
sonen (31%) haben wir keine oder noch keine positiven Veränderungen wahrnehmen kön-
nen. Hier zeigte bzw. zeigt diese Hilfeform nicht den gewünschten real unterstützenden Ef-
fekt. 

Für 72 Personen attestieren wir einen guten bis sehr guten Hilfeverlauf. Bewertungskriterien 
sind hier:   

- aus einer primären Überlebenshilfe entwickeln sich neue Perspektiven  

- Erwerbstätigkeit kann aufrechterhalten oder erfolgversprechend angestrebt oder ta-
gesstrukturierende Tätigkeiten anderweitig realisiert werden 
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- eine Substitutionsbehandlung kann wirkungsvoll gestützt werden (beigebrauchsfreie 
Phasen, Rückfallprophylaxe, Ausstieg oder Reduktion) 

- geplante und / oder realisierte Therapie 

- gute flankierende Hilfen werden genutzt (z.B. ambulante psychiatrische Begleitung 
mit tendenziell positiver Entwicklung)  

- aus Obdachlosigkeit heraus konnte Wohnraum geschaffen und erhalten werden 

- Verhinderung vollstationärer Unterbringung bei chronischer Erkrankung oder 
Behinderung 

- Inhaftierungen konnten vermieden, die Abarbeitung von Sozialstunden begonnen 
werden 

- Schuldenregulierung konnte erfolgreich eingeleitet oder abgeschlossen werden 

- Therapieabbrecher konnten stabilisierend aufgefangen werden 

- z.T. chaotische Partnerbeziehungen (mit Kind) konnten langsam für unterstützende 
Maßnahmen erreicht werden 

- Schwerstabhängige (sog. Alt-Junkies) konnten ein Mindestmaß an Lebensfreude und 
Lebensqualität erhalten. 

- dauerhafte Abstinenz oder längere Abstinenzphasen werden erreicht mit der Fähig-
keit, Hilfen bei Rückfall in Anspruch zu nehmen 

- Integration in das jeweilige Soziale Umfeld mit tragfähigen Bindungen  und Anbin-
dung familiärer Art oder Stabilisierung durch eine Lebensgemeinschaft 

 

Unsere Ansprechpartner waren auch in diesem Jahr im Wesentlichen die Kollegen aus an-
deren Einrichtungen (4x Regenbogen, 5x Anlaufstelle, 6x B2.Streetwork, 1x 
Salentinstraße), die Station Nadelöhr in der WZPP, 1x stationäre Therapieeinrichtung, 17x 
Adaptionshaus Bad Lippspringe, 14x gesetzliche Betreuer, 1x städtisches Jugendamt, 1x 
Kinderklinik, 4x diverse Beratungsstellen sowie 1x aus dem Maßregelvollzug nach § 64.  

Ebenso verzeichnen wir insgesamt eine hohe Anzahl (41) von Eigenbewerbungen, davon 
5x direkt aus den JVA’s. Neu hinzugekommen sind in 2009 Anfragen durch die Sachbear-
beiter der ARGE in Paderborn, die ihren Kunden eine ambulante Betreuung empfohlen ha-
ben. Weiter sind über das Kreisgesundheitsamt Klienten vermittelt worden. 

Die vielen Infogespräche in diesem Jahr bestätigen den deutlichen Stellenwert der ambu-
lanten Betreuung im Drogenhilfesystem. Viele Suchtkranke erfahren von unserer Hilfe 
durch„Mund-zu-Mund-Propaganda“. Die gute Zusammenarbeit mit umliegenden Therapie-
einrichtungen trägt dazu bei, dass Therapieabbrecher aufgefangen werden können und 
nicht erneut ins Bodenlose fallen. Nur wenige Klienten verkraften den Misserfolg oder schaf-
fen nach vermeintlich positivem Therapieverlauf den direkten Weg in die Abstinenz oder 
Beigebrauchsfreiheit. 

Deutlich wurde uns, dass die Hilfe direkt einsetzen muss. Wenn der Klient erst rückfällig ist, 
dreht sich das Karussell der Sucht weiter und kann dann oft nur durch erneute Entgiftungs-
maßnahmen unterbrochen werden. 

Die gute Zusammenarbeit mit den Hilfeplanern des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
ermöglicht immer einen schnellen und unbürokratischen Start der Hilfe und das ist für den 
Suchtbereich auch so erforderlich. Die erste Kostenzusage bekommen wir i.d.R. für 18 Mo-
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nate, danach kann bei weiterem Hilfebedarf um weitere 18 Monate verlängert werden. Die-
ser Zeitrahmen bietet eine gute Grundlage für unsere Arbeit.   

Wir bieten unsere fachliche Hilfe ausgehend von der persönliche Lebenssituation des Ein-
zelnen an und begleiten den langen Veränderungsprozess von Anfang an aktiv. Für uns ist 
es wichtig, die kleinen Teilerfolge zu stützen sowie menschlich und fachlich akzeptierend 
die nächsten Schritte anzustoßen. Die persönliche Beziehung ist dabei immer wieder unse-
re Arbeitsgrundlage und wird von unseren Klienten als wichtigste Unterstützung gewertet. 
 
 
7. Besonderheiten der Hilfe für Menschen in besonde ren sozialen Schwierigkeiten 

nach § 67 SGB XII  
 
Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nehmen häufig die ambulante Betreu-
ung relativ spät in Anspruch. Für Frauen gilt dies besonders. In der Regel kennzeichnen 
Überschuldung, drohender Wohnungsverlust, Trennung vom Partner oder langjährige Isola-
tion und Verelendung den dringlichen Veränderungsbedarf. Oftmals, z.B. nach Haft oder 
stationären Therapiemaßnahmen, gelingt es nicht sofort, eigenen Wohnraum anzumieten. 
Der Einzelne sieht sich überfordert, droht bereits in den ersten Wochen zu kapitulieren und 
erneut straf- oder rückfällig zu werden. Im letzten Jahr sahen wir uns vermehrt mit der Prob-
lematik konfrontiert, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten von psy-
chisch/psychosomatisch Erkrankten oder Menschen mit Tendenzen zum Suchtmittelmiss-
brauch abgrenzen zu können. Bei dem Versuch, den Schwerpunkt des Hilfebedarfs heraus-
zustellen ergaben sich dann jedoch häufig klare Zielvorstellungen zur sozialen Integration, 
welche die Überwindung von sozialen Schwierigkeiten mit den entsprechenden Hilfestellun-
gen erforderten. Dauerhafte Stabilität wird jedoch häufig erst in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Fachdiensten wie Bewährungshilfe, Drogenberatung oder Therapeuten erreicht. 
 
In 2009 hatten wir 11 Hilfebedürftige, denen Wohnungsverlust drohte, deren Wohnung mit 
der ambulanten Unterstützung jedoch gehalten werden konnte und so die Grundlage für 
positive Veränderungen im persönlichen und wirtschaftlichen Bereich bildete. Diese Fälle 
verliefen weitestgehend positiv, da diese Menschen in ihrer Wohnungsumgebung verblei-
ben konnten und nach Sicherung des Wohnraums zügig an Schuldentilgungen, Ursachen 
für Mietschulden und an den grundlegenden persönlichen Schwierigkeiten arbeiten konn-
ten. 
 
Die ambulante Betreuung in der eigenen Wohnung bietet die Grundlage für Reintegration, 
soziale Stabilisierung und Erreichbarkeit. Die Beziehung zum ambulanten Helfer ist auch 
hier die Basis einer gelingenden ambulanten Unterstützung. Wir arbeiten ressourcenorien-
tiert, d.h. die vorhandenen Fähigkeiten des Klienten werden gestärkt, Hilfe wird dem Klien-
ten in dem Maß zuteil, wie der Klient diese benötigt, Selbstbestimmung und Selbsthilfemög-
lichkeiten werden in jedem Fall bewahrt, bzw. ausgebaut. 
Unser Motto diesbezüglich lässt sich wohl auf sämtliche Betreuungsbereiche verallgemei-
nern: 
Wir geben so viel Hilfe und Unterstützung, wie für einen positiven Hilfeverlauf notwendig, 
schränken jedoch die personenspezifischen positiven Fähigkeiten und Ressourcen unserer 
Klientel möglichst nicht ein. 
Die individuell auf den Hilfebedürftigen abgestimmte Hilfe ermöglicht Erfolge in Teilberei-
chen, welche den Klienten motiviert, weitere Schritte zur selbständigen Lebensführung zu 
unternehmen und an Selbstsicherheit zu gewinnen. Die eigenen Ziele stehen in der Hilfe an 
erster Stelle und werden in reflektierenden Gesprächen aktualisiert, soweit erforderlich. 
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Im 67er Bereich stehen neben den o.g. Hilfen die Orientierung in einem „normalen“ Wohn-
umfeld und die eigenständige Freizeitgestaltung ebenfalls auf dem Hilfeplan. Hier konnten 
im Jahr 2009 insgesamt 6 der Betreuten in feste Freizeitaktivitäten eingebunden werden. 
Bei einigen erweiterte sich zudem das soziale Umfeld während der Betreuung in der eige-
nen Wohnung,  indem Kontakte zu den Nachbarn oder im Umfeld geknüpft werden konnten. 
 
                                

8. Fallskizzen  

8.1  Fallbeispiele der „67er-Hilfe“ bei besonderen sozialen Schwierigkeiten  

Ein Fall der Hilfe bei vorübergehenden besonderen sozialen Schwierigkeiten wurde uns 
in 2009 durch die Beratungsstelle „Belladonna“ in Paderborn vermittelt. Eine gerade erst 
von ihrem Ehemann getrennte Frau mit zwei minderjährigen Kindern sah sich nach dem 
Umzug in die neue Wohnung mit den alltäglichen Anforderungen in behördlicher Hin-
sicht als auch in persönlicher Weise überfordert. Jahrelang hatte ihr dominanter Ehe-
mann zu Hause die Fäden in der Hand gehalten. Nun war sie mit der eigenständigen 
Bewältigung von Behördenangelegenheiten, Finanz- und Familienmanagement und 
beim Aufbau eines neuen sozialen Umfelds überfordert. Fast hätte ihre Krise den Verlust 
der Wohnung zur Folge gehabt. 

Fehlendes Selbstbewusstsein, Isolation und Versagensängste hinderten die Frau an der 
Teilnahme am sozialen Leben, so dass kurzfristig sogar flankierende psychotherapeuti-
sche Unterstützung notwendig wurde. Um diese Frau zu befähigen, in Zukunft ein ei-
genbestimmtes, stabiles, geordnetes Leben mit ihrer Familie führen zu können, erhält 
sie seit nunmehr einem Jahr ambulante Hilfen in Form von Hausbesuchen, intensiven 
reflektierenden Gesprächen, unterstützende Beratung im Bereich der Finanzplanung, 
Auseinandersetzung mit Behörden. Auch seelische Unterstützung bei Tiefschlägen 
durch die gegnerischen Anwälte, Tipps zur eigenen Entlastung innerhalb der kleinen 
„Wohngemeinschaft“ und Beratung im Hinblick auf Wahrnehmung der eigenen Interes-
sen und Möglichkeiten des beruflichen Wiedereinstiegs waren Inhalte der Arbeit. 

Eine starke Bereitschaft, die angebotene Hilfe umzusetzen und in Selbsthilfe umzuwan-
deln, Techniken der Konfliktlösung umzusetzen und neue Wege zu beschreiten, brach-
ten bald die gewünschten Erfolge. Die erwähnte Psychotherapie konnte ebenfalls mit Er-
folg abgeschlossen werden. Zum Ende der vorübergehenden Betreuung fühlt sich Frau 
B. den neuen Anforderungen gewachsen. Sie sucht erfolgreich Kontakte in ihrem Um-
feld und scheut sich nicht, den Rat der Lehrer bei Schulschwierigkeiten der Kinder ein-
zuholen. Auch die Organisation des Haushaltes und die Bewältigung der Behördenange-
legenheiten fallen inzwischen leichter. Die Scheidung ist ohne Niederlage vollzogen 
worden. Frau B. organisiert sich und ihre „Jungs“ planvoll und steht mit einem ausbaufä-
higen 400,- €- Job vor einem familienfreundlichem Wiedereinstieg in das Berufsleben. 
Insbesondere das Zusammenspiel aus psychotherapeutischer und sozialarbeiterischer 
Unterstützung brachte rückblickend den vollen Erfolg. 

Hier wird noch einmal deutlich, wie sehr sich unterschiedliche Professionen erfolgsbrin-
gend unterstützen können und sich nicht gegenseitig ausschließen. 

Fallverlauf 2: 

Einen „besonderen“ Menschen mit „besonderen“ sozialen Schwierigkeiten begleiteten 
wir in 2009 bis hin zur Anmietung einer eigenen Wohnung. Vermittelt wurde uns der ob-
dachlose, stark verängstigte und vereinsamte Herr C. durch den Kreis Paderborn. Ziel-
setzung war, sich durch Stabilisierungsmaßnahmen im alltäglichen Leben zurecht zu 
finden, selbständiges Wohnen zu erlernen, Bereitschaft zur Therapie aufgrund seiner 
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tagesbestimmenden Phobie gegen ein alltägliches Material zu entwickeln. Eine stabile, 
vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zum Sozialarbeiter als Grundlage bildete den Aus-
gangspunkt für die ersten Schritte zu Veränderungen. Die bisherige Lebensführung am 
Rande der Gesellschaft konnte gemeinsam beendet werden. Alltägliche Dinge wie Ein-
käufe, Begegnung  mit Menschen, Aufnahme neuer Kontakte, die Umsetzung von frei-
zeitwünschen gemäß seiner Ressourcen, Zahnarztbesuche und die Strukturierung des 
Tagesablaufes bei ständiger Konfrontation mit dem Krankheitsbild wurden zu einer Her-
ausforderung für den Klienten und den betreuenden Sozialarbeiter. Der Erfolg der Maß-
nahme ist für den Klienten an der bereits gesteigerten Lebensqualität messbar. Vollen-
det wird diese möglicherweise durch die Absolvierung einer Psychotherapie und die 
noch ausstehende erfolgreiche Überwindung seiner Phobie.                     
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9.   Das „Rupert-Zwickl-Haus“ 

Ein besonderer Teilbereich des Ambulant Betreuten Woh-
nens für Suchtkranke ist das „Rupert-Zwickl-Haus“.  

Bis 2002 wurde hier auf der Grundlage des alten §72 
BSHG und späteren §67 SGB XII ambulante Eingliede-
rungshilfe für bis zu 10 Männer mit der gleichen Problema-
tik unter einem Dach geleistet.  

Die formelle Änderung der Rechtsgrundlage, hin zur „Ein-
gliederungshilfe, Hilfe für chronisch Kranke“ nach §53 SGB XII, war eine Anpassung an den 
sich im Laufe der Zeit herauskristallisierten Problemschwerpunkt. 
 
9.1   Zielgruppe  
Die betreuten Menschen im „Rupert-Zwickl-Haus“ sind durchweg langjährige, chronifizierte, 
männliche Alkoholiker. Alle haben eine mehr oder minder lange Odyssee durch unser Hilfe-
system hinter sich. Allen gemein sind die vielfältigen Erfahrungen mit Therapien, Entgiftun-
gen, verschiedenen Hilfeformen und Einrichtungen. Einer der Bewohner kommt z.B. auf 
beinahe 300 Entgiftungsaufenthalte. Oft lebten die Männer auch über lange Zeiträume auf 
der Straße. Einmal vorhandener Wohnraum ging bei allen als Folge der Sucht verloren. Ein 
abstinentes Leben ist für sie nicht mehr vorstellbar. Alle Betreuten sind durch den über viele 
Jahre währenden Alkoholabusus gesundheitlich stark angegriffen und gezeichnet. 

Leberzirrhose, Hirnorganisches-Psychosyndrom, Alkoholtoxische-Poly-Neuropathie, ver-
kapselte TB oder Asthma sind einige der Krankheitsbilder, welche eine derartige Lebens-
führung nach sich zieht. Zu diesen Suchtfolgen gesellen sich noch Beeinträchtigungen, die 
aus Sozialisationsdefiziten, unterschiedlichen Traumatisierungen, ev. langjährigen Haftauf-
enthalten (z.B. in der ehemaligen Sowjetunion), Trennungserlebnissen und oft auch Ent-
wurzelung herrühren. 

Eine derartige Konzentration und Ansammlung von Problematiken unter einem Dach, die 
Bewerkstelligung einer wirksamen Hilfe mit ambulanten Möglichkeiten kann sicherlich zu-
nächst Zweifel und Kritik hervorrufen. Auch der akzeptierende Ansatz der Arbeit ist gewiss 
kontrovers zu diskutieren. Dieses aber aus den Spektren anderer Hilfsangebote fallende 
Klientel macht einen besonderen Umgang erforderlich. Unter Berücksichtigung von Werten, 
welche vom gesellschaftlichen Konsens getragen sind, wie z.B. weitestgehender Selbstän-
digkeit, Selbstbestimmtheit, Wahrung geltenden Rechts und zustehender Ansprüche, Si-
cherstellung erforderlicher medizinischer Versorgung, ist hier ein die Bedürfnisse des Ein-
zelnen berücksichtigender Weg zu finden. 

Im Alltag des „Rupert-Zwickl-Hauses“ schlägt sich dieses etwa wie folgt nieder. Wegen der 
reduzierten Möglichkeiten ambulanter Arbeit ist die Schaffung eines Netzwerkes aus vielen 
beteiligten Stellen und Diensten erforderlich. So hat jeder Bewohner einen gesetzlichen Be-
treuer, ambulante Pflegedienste kümmern sich um Vergabe von Medikamenten, z.B. an Zu-
ckerkranke, besonders schwache Bewohner bekommen Essen von Menüdiensten geliefert. 
Weiter wird eng mit dem Hausarzt, mit Psychiatern und der Landesklinik kooperiert. 

Im Haus wird der Sozialarbeiter durch (je nach Anforderung wechselnde) Hilfskräfte unter-
stützt. Eine ständig anwesende Hilfskraft unterstützt die Bewohner im alltäglichen, häusli-
chen Bereich. Mit ihrer Hilfe werden Betten neu bezogen, Waschmaschine und Trockner 
bedient. Auch hilft sie bei der Entsorgung von Müll und wenn erforderlich, bei der Reinigung 
des individuellen Wohnraums und der gemeinschaftlich genutzten Bereiche. 
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9.2   Akzeptierende Suchtarbeit  

Im Falle des „Rupert-Zwickl-Hauses“ bedeutet akzeptierende Suchtarbeit, dass die Kon-
sumchancen gelenkt, reduziert und zu diesem Zwecke die Barmittel einbehalten werden. 
Folglich wird zweimal wöchentlich gemeinsam der gesamte Bedarf inklusive der „Suchtmit-
tel“ (Alkohol, Tabak) eingekauft. Art und Menge des Einkaufs ist Ergebnis ständigen, inten-
siven Ringens und individueller Suchtgespräche. Die getroffenen Vereinbarungen müssen 
häufig, z.T. wegen merklicher Abbauerscheinungen, wiederholt, erinnert, erneuert oder an-
gepasst werden. Starker Alkohol ist tabu, wenn auch nicht völlig zu unterbinden. Durch die-
se Verfahrensweise hat sich jeder Betreute mit der Sucht und auch mit sich selbst ausei-
nander zu setzen. 

Ein anderes wichtiges Element der Betreuungsarbeit im „Rupert-Zwickl-Haus“ ist die inten-
sive Beziehungsarbeit. In Anbetracht der durchweg langen Zeiträume der Betreuungsbezie-
hungen kommt gerade diesem Teil der Arbeit eine besondere Bedeutung zu. Von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung ist auch die Kontinuität in der Betreuung. 

Im Laufe der Betreuung findet eine Bindung, eine Identifizierung mit dem Haus statt. Diese 
geht so weit, das die Hausgemeinschaft von einigen Bewohnern explizit als „Familie“ be-
zeichnet wird. Wahrscheinlich ist dieses u.a. auch eine Erklärung dafür, dass sich die Be-
treuten in der beschriebenen Weise und trotz der großen Macht des Suchtdrucks beschnei-
den und den Konsum reduzieren und lenken lassen.  
 
9.3   Das Jahr 2009 im „Rupert-Zwickl-Haus“ 
Im Jahre 2009 knüpfte die Arbeit in bekannter Weise an das Vorjahr an Mit den Verände-
rungen in der Bewohnergruppe, als auch dem Wandel bei den einzelnen Bewohnern, muss-
ten die Vorgehensweisen angepasst, aktualisiert werden. Z.B. verursacht durch fortschrei-
tende Krankheiten, musste die Zusammenarbeit mit Diensten häuslicher Krankenpflege 
oder mit Menüdiensten intensiviert werden. Inzwischen bedürfen drei Bewohner aufgrund 
von Diabetes besonderer Obacht. Ein anderer leidet unter weitgehendem Verlust der Seh-
kraft.  
Sechs Bewohnern wird eine kontinuierliche Ernährung durch regelmäßige Menülieferung 
sichergestellt. Diese Anpassung an die Realitäten wirkt sich entsprechend auf die Abläufe 
im Hause aus: das zur guten Gewohnheit gewordene gemeinsame Essen findet kaum noch 
Interesse. Zusätzlich zu den genannten Diensten wurden regelmäßig Einsätze von Fußpfle-
gern und Podologen veranlasst.  
 
Es gab aber nicht nur Veränderung, sondern auch Fortsetzung langjähriger Routinen. Im 
Frühling u.a. wurden erneut junge Gänse, Enten, Puten und Hühner gemeinsam mit inte-
ressierten Bewohnern gekauft. Auch wurden wieder verschiedene Werkprojekte realisiert. 
Besonders in diesem Jahr ist hier das 72 Stundenprojekt des Generalvikariates zu erwäh-
nen. SchülerInnen eines Gymnasiums hatten innerhalb dieses Zeitlimits ein Projekt im Haus 
zu bewältigen. In dieser Zeit mussten sie Materialspenden akquirieren und mit praktischen, 
handwerklichen Einsatz die Einzäunung des Grundstückes umsetzen. Ein besonderes Er-
lebnis und Erfahrung für alle Beteiligten. 
 
Besonders zu nennen ist die Verabschiedung des langjährigen Hausmeisters. Ebenso be-
merkenswert ist dessen Nachfolge, eine weibliche Helferin. Monika Brebeck erwies sich im 
Laufe des Jahres als ausgesprochener Glücksgriff. Ihre Kompetenzen aus pflegerischem 
Hintergrund und Engagement in einer Sozialstation zahlen sich zum Nutzen Aller aus. 
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Die Zimmer des Hauses waren in 2009 durchgängig vermietet. Ein langjähriger Bewohner 
verstarb gegen Ende des Jahres, ein weiterer wurde aufgrund sich massiv zuspitzender ge-
sundheitlicher Situation in ein Pflegeheim vermittelt. Übergangslos rückten für diese freien 
Plätze neue Bewohner nach. Die Anfragesituation für das „Rupert-Zwickl-Haus“ stellt sich 
so dar, dass mit den frei gewordenen Plätzen in 2009 die Nachfrage und der Bedarf an die-
ser Betreuungsform bei Weitem nicht zu decken ist.  
 
 

Ansprechpartner für das „Rupert – Zwickl – Haus“:       Martin Fieseler 
                                                                                      (Dipl. – Sozialarbeiter) 
                                                                                        Tel.: 05254 / 1 27 62 

e-mail: rupert-zwickl-haus@kim-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Brebeck –  
neue Helferin mit Herz und Sachverstand 
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10.     Statistik 

Im Jahr 2009 wurden 104 Personen  mit insgesamt 16 Kindern  unter 10 Jahren  und 11   
Kindern  über 10 Jahren  von uns ambulant in ihren Wohnungen betreut. Wir begleiteten 
zwei  Schwangerschaften und Geburten. 
 
14 Personen (11m/3w) wurden zum zweiten Mal in die ambulante Betreuung aufgenom-
men, 1 Person (m) zum dritten Mal. 

Die ambulante Betreuung vollzieht sich aus Sicht des Kostenträgers auf der Basis unter-
schiedlicher Rechtsgrundlagen: 

1 (m) Person kam aus dem Maßregelvollzug nach § 64. 

Der § 53 SGB XII gewährleistet die Hilfe für Suchtkrank e. In diesem Bereich betreuten 
wir insgesamt 92 Klienten (72 m/20 w), von denen 55 Personen primär illegale Drogen kon-
sumierten und 36 Personen ein erhebliches Alkoholproblem aufwiesen. 1 Person war ma-
gersüchtig.  

Von den 55 Konsumenten illegaler Drogen sind 37 Personen substituiert (Methadon, Pola-
midon und Subutex). Ebenso haben etwa 19  Substituierte ein zusätzliches erhebliches Al-
koholproblem oder konsumieren Medikamente (8) (Benzodiazepine). 

Nach § 67 SGB XII können Menschen in besonderen soziale n Schwierigkeiten  die am-
bulante Betreuung nutzen. Insgesamt 11 Klienten (6 m/5 w) bemühten sich in 2009 aus die-
sen Gründen um unsere ambulante Hilfe. 

Um zu beurteilen, wie lange die ambulante Betreuung erforderlich ist bzw. genutzt wird, ist  
die folgende Tabelle hilfreich. Sie gibt Auskunft, wie lange aktuelle Klienten bereits in Be-
treuung sind und nach wie vielen Jahren die ambulante Betreuung in 2009 beendet wurde 
oder beendet werden musste:  

 

Betreuung 
seit 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 vor 2003  Summe 

(alle Betreuten) 41 31 14 12 2 2 1 1 104 

In 2009 
beendet 16 13 7 6 1 1 0 0 44 

Am 31.12.2009 
in Betreuung 25 18 7 6 1 1 1 1 60 
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Für  44 Personen (37m/7w) endete die Betreuung im Berichtszeitraum aus unterschiedli-
chen Gründen: 

- reguläre Beendigung mit positiven Verlauf: 26 (davon gingen 3 Personen in Haft, 4 in 
Therapie und 5 in eine andere Einrichtung, 1 in eine eigene Wohnung, 1 Person ins 
Seniorenheim, 5 Kostenzusagen waren beendet und weiterer Bedarf nicht vorhan-
den) 

- disziplinarisch beendet: 8 

- in den Maßregelvollzug: 1  

- ohne festen Wohnsitz (Abbruch): 3  

- verstorben: 1 

- Umzug: 2 

- Kontaktabbruch: 3 

Der individuelle Betreuungsumfang  nach zugebilligten Fachleistungsstunden staffelt 
sich für  104  Personen  wie folgt 

 

 

 

 
 



27 

Ambulant Betreutes Wohnen                                 Jahresbericht 2009        Seite 27   

KIM – Soziale Arbeit e.V. 

11.    Die MitarbeiterInnen 

Der Verein KIM – Soziale Arbeit e.V.  bietet verschiedene niedrigschwellige und stationäre 
Hilfen an, die durch die ambulante Hilfeform sinnvoll ergänzt oder auch bei entsprechender 
Bedarfslage fortgeführt werden können. Aus diesen Bereichen sammeln die MitarbeiterIn-
nen Erfahrungen mit dem konkreten Hilfebedarf der Zielgruppe. Resultierend aus der All-
tagsarbeit gelingt es ihnen, Entwicklungsmöglichkeiten und -chancen realistisch einzu-
schätzen und eine verbindliche Hilfebeziehung zum Klientel herzustellen.  
 

      11.1 Schwerpunkt: Hilfen für Suchtkranke nach  § 53 SGB XII  
    (primär illegale Drogen) 

 

 

 

 

 

e-mail: bewo-sucht@kim-paderborn.de 

 
 

          11.2.   Schwerpunkt: ‚Rupert-Zwickl-Haus’  nach § 53 SGB XII 
(primär Alkohol) 

 

 

 

 

 
 
 
 
           11.3.   Schwerpunkt: Hilfen für Menschen   

 mit besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII 
           sowie: 
           Schwerpunkt: Hilfen für Suchtkranke nach  § 53 SGB II 
           (primär Alkohol)       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Martina Carls 
(Dipl. Sozialarbeiterin) 

Mobil:  0176 / 24 04 43 17 
Büro: Busdorfwall 2 

Christiana Sprenger
(Dipl. Sozialarbeiterin)

Mobil:  0176 / 24 04 43 18
Büro: Detmolder Straße 5

e-mail: rupert-zwickl-haus@kim-paderborn.de 
 

Martin Fieseler
(Dipl. Sozialarbeiter)

Tel.: 05254 / 1 27 62
Büro: Hermann-Löns-Str. 145

Silke Kleibohm
(Dipl. Sozialarbeiterin)

Mobil:  0178 / 7 20 06 67
Büro: Detmolderstr. 21

Thorsten Kirchhoff 
(Dipl. Sozialarbeiter) 

Mobil: 0176 / 25 28 85 87 
Büro: Detmolderstr. 21 
                                                                

e-mail: betreutes-wohnen@kim-paderborn.de 
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12.   Supervision und Prozessbegleitung 

Zur Reflektion und Absicherung der Betreuungsarbeit nutzen die KollegInnen die regelmä-
ßige externe Supervision. Die zielgerichtete Dynamik des Betreuungsprozesses wird in re-
gelmäßigen Teambesprechungen geprüft, koordiniert und in ihren täglichen Alltagsanforde-
rungen abgestimmt. 

Wir wünschen: 

- allen Klienten weiterhin Mut, Kraft und Erfolg auf dem langen Weg der Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft! 

 

Wir danken: 

- allen Kollegen und Kolleginnen, Sachbearbeitern und Teamleitern, Ärzten und 
Rechtsanwälten, Arbeitgebern und Vermietern, Ehrenamtlichen und Gönnern, 
Staatsanwälten und Richtern, die mit uns seit vielen Jahren vertrauensvoll zusam-
menarbeiten und nehmen Anregungen, Kritik und Wünsche gerne entgegen. 
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